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Darum 02.12.2019 

Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Bezug: Ihre E-Mail vom 01.11.2019 . 
Anlagen: Kopien der Sitzungsprotokolle des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik 

mit Ihrer E-Mail vom 01.11.2019 beantragen Sie Aktenauskunft seitens des Bundesministeri- 

ums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über alle Sitzungsprotokolle des Wissen- 

schaftlichen Beirats für Agrarpolitik (WBA) aus den Jahren 2010 bis 2012. 

Da Sie Informationen erbitten, die weder im Zusammenhang mit den in $ 2 Absatz 1 Ver- 

braucherinformationsgesetz (VIG) noch mit den in $ 2 Absatz 3 ‚Umweltinformationsgesetz 

(UIG) genannten Daten stehen, fällt Ihr Antrag nicht in den Anwendungsbereich dieser Ge- 

setze. Ihr Antrag ist daher als Antrag auf Zugang zu Informationen nach $ 1 Informationsfrei- 

heitsgesetz (IFG) anzusehen. 

Über Ihren Antrag entscheide ich'nach $$ 1 Absatz 1, 10 IFG wie folgt: 

I. Dem Antrag wird stattgegeben. 

I. Der Bescheid ergeht gebührenfrei. 

Begründun : 

Zul. 
Es besteht Anspruch auf Informationszugang nach $ 1 Absatz 1 Satz 1 IFG. Danach hat jeder 

nach Maßgabe des Informationsfreiheitsgesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen 

Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen.



SEITE 2VON 2 

Es werden anliegend alle im BMEL vorhandenen Sitzungsprotokolle des WBA aus den Jah- 

ren 2010 bis 2012 zugesandt. Personenbezogene Daten wurden mit Ihrem Einverständnis ge- 

schwärzt. 

Zul. 

Die Auskunft ergeht als einfache Auskunft gebührenfrei gem. $ 10 Absatz 1 Satz 2 IFG in 

Verbindung mit $ 1 Abs. 1, Teil A Nr.1.1 der Verordnung über Gebühren und Auslagen nach 

dem IFG (Informationsgebührenverordnung - IFGGebV). 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Rochusstraße 1, 53123 Bonn erhoben 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag


